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Beratungsgegenstand:  
Beratende Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Jugendhilfeausschuss möge beschließen: 
 

1. Das die von der Stadtverordnetenversammlung zu benennende Beauftragte zur 
Wahrnehmung der Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen zum  
beratendem Mitglied des Jugendhilfeausschusses für die Zeit der Wahlperiode  
bestimmt wird. 

 
Begründung: 
 
Neben den stimmberechtigten und beratenden Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses so-
wie deren Stellvertreter, die nach SGB VIII in Verbindung mit dem AGKJHG Brandenburg 
gewählt werden, kann in der Satzung des Jugendamtes verankert werden, dass weitere 
sachkundige Frauen, Männer und Jugendliche, dem Jugendhilfeausschuss als beratende 
Mitglieder angehören. 
Die Beauftragte zur Wahrnehmung der Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen 
wird als beratendes Mitglied vorgeschlagen, weil sie in dieser Funktion im Jugendhilfeaus-
schuss in beiden Richtungen – Kinder und Jugendliche sowie politische und fachliche Ver-
waltung – wirken kann. 
 
 
 
 
 
___________________ 
Monika Hansch 
Fachbereichsleiterin 
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